
Chronologisches Register der Gesetze und
Dekrete vom May 1801

Objekttyp: Index

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 4 (1801)

PDF erstellt am: 29.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



-- Z? 6 —

bezichen, nichr Einförmigkeit m das Rechnungswesen

bringn, dasselbe vercmfachcn, und den Zweck bewir.
Yen wurden, daß je eine Rechnung die andere controiircn
müßte, wie solches mit dem Auflagcnfystem bereits, ein.

.geführt worden ist. In dieser Voraussetzung hat daher

der gesetzgebende Rath auch diesen Theil der Motion der

Erheblichkeit würdig gefunden, und will somit auch die

Commission mit Berathung dieser Sache beauftragen,

und ihre Vorschläge erwarten.

In diesen verschiedenen Punkten bestunden die Auf-
Lräge jener nicdergesezten Commission, zu deren Mttglic-
Lern der gesetzgebende Rath aus seiner Mitte die Bürger

Pellis und Bay ernennt hat. Da aber das alles Gegen-

stände sind, die in unser Finanzwesen einschlagen, worm

Ihnen V. Vollz. Räthe, die Initiativ zukamt, ohnehin

es auch wesentlich ist, dass dieselben in mittelbarer oder

unmittelbarer Gemeinschaft mit Ihnen behandelt und

st.rathen werden, so wünschte der gesttzgeb. Rath, daß

Sie B. V, R., diese Commission mit einem dritten

Milgliede, es sey nun aus Ihrer eigenen Mitte, oder

aber mit einem andern Ihr Vertrauen geniessenden het-

örtlichen Bürger vermehren möchte».

(Die Fortsetzung folgt.)
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Seite.

». Decret, welches dem obersten Gerichtshof für
feine Canzlcy einen Credit von 4000 Fr. ervff.

net. fa May 178

2. Decret, welches dem Ministerium der Künste

und Wissenschaften für Baurepcrattvnen einen

Credit von 20,000 Fr. eröffnet. s>. May.) 178

z. Decret, welches den Verkauf der Schlossgüter

von Lucens, C. Leman, ratisicirt. s4- May) 185

4. Decret, welches die Theilung einer Aliment der

Gemeinde Reussegg, Canton Baden, sattktio.

nirt. lI.May) i;8. r?o

5. Dccret, die Erhaltung des Fonds der Crispin« und

Crifpinian. Gesellschaft zu Bremgarten betref.

send. May) 117. »90

6. Decret, betreffend das Weidzugrecht der Ge-

meinde Farneren, C Bern. l.7. May) i?i. 191

7. Decret, welches dem B- Pfarrer Schweitzer von

Einbrach feine Geldbuße von 400 Fr. nach,

läßt. (9-May) 20 l
ö. Dccret, welches den Vollz. Rath zu Strafst?«

stimmungen für Vergehen gegen die Postver-
vrdnungcn bevollmächtigt. Lm. May) 2»»

9. Decret, welches dem Hofr. Wieland in Weimar
' das helvetische Bürgerrecht ertheilt, f-1. Map) 2,,

il. Dccret der Natisilatchn einiger Gütervcrkäuffe
im Distrikt B ül a ch,C-Zürich, fn. May) 2.4

is. Gleiches Deercl für das Abeggjsche Lehen im
Dlstc. Neg enstor f, C. Zürich.st,.. May) 2-5

iz. Glcichcs Decret für einige Naiivnalgüler im
Distrikt M 0 nthev, C. Wallis. f. 1. May) -17

14. Gleiches Decret für dasSchloß F a r v a g » ier
Canton Freyburg. f-e. May) 217

15. Dekret, welches dem Ministerium der answär.
llgen Angelegenheiten zu Bestreitung feiner
Canzleykostcn cmen Credit von ,0000 Fy. be,

wi'ligt fi s. May) 22.»
16. Decret zu Ratifikation einiger Nationalzüter,

verkaufst „n Distrikt M 0 r se e, C. Leman,
f>8 May) 2^2

I?. Gleiches Dccret für den Distr. A lt i s Höfen
Canton Luzern. fi8. May) 2?;

»8. Gluches Decret für den Verkauf der Schloßgü.
ter zu Signai,, Distr. Oberemmenthal,
Canton Bern. f>8. May) 2z,. 2,4

i?. Decret über die Dauer des Auflagengcfctzcs vom
»?. Christm. »Zoo. (2;. May)

20. Dccret, welches 6 auf die Verfertigung verschie.
dener Maschinen zur Baumwollcnfabrikation
Bezug habende, theils einer Gesellschaft von
Kaufleuten in St. Gallen, theils einigen engst,
scheu Künstlern ertheilte Patenten ratisicirt.
(2;. May) 2Z?

21. Decret, welches den Vollz. Rath bevollmächtigt,
eine dem Kloster Fahr, Ct. Baden zuständige
Wiese zu verkaufst». (26. May) 26»

»s. Dccret, welches der Barbara Staussacher von
Matt, C. Linth, die Straffe nachläßt, zu der
sie vom dortigen Cantonsgericht vcrurlheilt
worden. (27. May) z»t

a;. Dccret, welches verordnet, es soll der Verfasi
sungsentwurffür die heloetifcheRepublik, einer

auf den nächstkommenden Hcrbstmonal zufam»
nienzuruffcnden allgemeinen helvetischen Tag»
satzung zur Annahme vorgelegt werden.
f?8. May) »2?. 7»?

24. Dccret, betreffend die Entwerffung der organi-
fchen Gesetze für den obigen Verfassungseilt«
Wurf. (29. May) Z??. 72»
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